
24 SOZIAL wirtschaft 6/2017

SOZIALPOLITIK 

DOI: 10.5771/1613-0707-2017-6-24

KODEX

Mehr Transparenz und 
Chancengleichheit

VON BERND BÜRGER
Bernd Bürger ist Wirtschaftsprü­
fer und Steuerberater und seit 
1990 schwerpunktmäßig in der 
Beratung und Prüfung von Non-
profit-Unternehmen als Gesell­
schafter von Frobenius Bürger & 
Partner in Hannover tätig. Neben 
der Prüfung von Jahresabschlüs­
sen berät seine Kanzlei in allen 
betriebswirtschaftlichen und 
steuerrechtlichen Fragestellungen 
und führt für seine Mandanten 
bundesweit Vergütungsverhand­
lungen mit Leistungsträgern.
www.frobenius-buerger.de

Viele Wohlfahrtsverbände und Sozialunternehmen 
haben sich einen eigenen Kodex für ihre Struktur 
und ihr Handeln gegeben. Der Diakonie hat ihre 
bundesweit gültigen Bestimmungen nun aktualisiert.

Durch das vermehrte Aufkommen von 
Skandalen in Unternehmensleitungen 
und Aufsichtsräten von börsennotier-
ten Aktiengesellschaften wurde im Jahr 
2002 unter anderem der Deutsche Cor-
porate Governance Kodex im Transpa-
renz-und Publizitätsgesetz veröffentlicht.

Der in Bezug auf dieses Regelwerk 
erstellte Diakonische Corporate Gover-
nance Kodex aus dem Jahr 2005 wurde 
im Oktober 2016 erstmals aktualisiert. 
Damit dem Wandel der Gesellschaft, ins-
besondere in rechtlichen und wirtschaft-
lichen Aspekten Genüge getan werden 
kann, haben sich zahlreiche Neuerungen 
in den vergangenen neun Jahren seit der 
Erstfassung ergeben.

Diese notwendigen Aktualisierungen 
wurden in diesem Zuge in den Diakoni-
schen Corporate Governance Kodex auf-
genommen. Neben kleineren Anpassun-
gen und Klarstellungen im bestehenden 
Regelwerk sind auch einige wichtige neue 
Bausteine in den Kodex aufgenommen 
wurden.

Zu nennen ist an dieser Stelle die 
Berücksichtigung von Compliance und 
der Business Judgement Rule, die Wah-
rung der Chancengleichheit, die Anfor-
derungen an die Rechnungslegung und 
Abschlussprüfung, die Einführung einer 
Überprüfungspflicht sowie die Würdigung 
von Anforderungen an die Transparenz. 
Nachfolgend werden die Änderungen im 
Diakonische Corporate Governance Ko-
dex näher dargestellt und erläutert.

Anpassungen der Gremien

Innerhalb der genannten Gremien des 
Diakonischen Corporate Governance 

Kodex ergeben sich eine Reihe von An-
passungen:

■■ Die Regelungen zur Mitgliederver-
sammlung wurden um einige Spezifi-
zierungen zur Einberufung erweitert. 
So ist diese vom Vorstand mindestens 
einmal jährlich einzuberufen und die 
entsprechenden Unterlagen müssen 
den Teilnehmern leicht zugänglich 
gemacht werden.

■■ Für den Vorstand sind die Anpas-
sungen im Bereich der Vergütung zu 
erwähnen. Es wird festgelegt, dass 
das Aufsichtsgremium die Gesamt-
vergütung des Vorstandes festlegt 
und auf Angemessenheit überprüft. 
Zusätzlich muss die Vergütung des 
Vorstandes zukünftig, unter Angabe 
der Grundzüge des Vergütungssys-
tems, im Anhang oder Lagebericht 
offengelegt werden.

■■ Für das Aufsichtsgremium sind Neue-
rungen zur Wahl und Zusammenset-
zung hinzugefügt worden. Es sollen 
maximal zwei ehemalige Vorstände 
diesem Gremium angehören und die-
se sollten auch erst zwei Jahre nach 
Abberufung aus dem Vorstand im 
Aufsichtsgremium aktiv werden.

■■ Angegliedert im Aufgabenbereich ist 
die Pflicht zur Wahl des Abschluss-
prüfers.

Compliance und die Business 
Judgement Rule

Unter dem Begriff Compliance wird 
betriebswirtschaftlich die Einhaltung 
von Gesetzen und Richtlinien zusam-

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2017-6-24 - Generiert durch IP 216.73.216.0, am 11.03.2026, 15:10:45. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2017-6-24


25SOZIAL wirtschaft 6/2017

 SOZIALPOLITIK

mengefasst. Die allgemeine Darstellung 
von Compliance im Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex wurde für die 
Aufgaben und die Verantwortung von 
Vorständen in den Diakonische Corpo-
rate Governance Kodex übernommen. 
Zusätzlich findet dieser Bestandteil der 
Aufgaben Anklang im Zusammenwirken 
von Vorständen und des Aufsichtsgre-
miums sowie im Aufgabenbereich des 
Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums.

Die Business Judgement Rule be-
zeichnet ein Rechtsprinzip, welches die 
Unternehmensleitung vor persönlicher 
Haftung schützt, falls Entscheidungen 
auf Grundlage eines ordentlichen und 
gewissenhaften Handels bewirkt wur-
den. Genüge getan wird diesen Sorg-
faltspflichten beispielsweise durch die 
nachweisliche gründliche Vorbereitung 
und der Durchführung im Interesse des 
Unternehmens. Auch bei diesem Bestand-
teil wurde sich an den Formulierungen 
des Deutschen Corporate Governance 
Kodex orientiert.

Chancengleichheit der 
Geschlechter

Aufbauend auf dem Gesetz für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
und Männern an Führungspositionen 
(FührposGleichberG), fließt neben ei-
nigen zusätzlichen Ergänzungen in den 
Vorschlägen zur Zusammensetzung der 
einzelnen Gremien, ein eigenständiger 
Absatz in den Diakonischen Corporate 
Governance Kodex zur Chancengleich-
heit der Geschlechter ein.

Ziel dieses neuen Bestandteiles ist die 
geschlechtergerechte Zusammensetzung 

aller Gremien, Organe und Leitungsstel-
len. Innerhalb dieser Neuerung ist eine 
Fristsetzung von zehn Jahren enthalten, 
welche einen Mindestanteil von 40 Pro-
zent für Frauen und Männer ausgibt.

Rechnungslegung und 
Abschlussprüfung

Im Vergleich zum Diakonischen Corpo-
rate Governance Kodex aus dem Jahr 
2005 wurde neben den Regelungen zur 

Abschlussprüfung ein neuer Bestandteil 
zur Rechnungslegung eingeführt. In die-
sem werden Grundsätze zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der Aufgabenver-
teilung unterschiedlicher Gremien, der 
Berichtsveröffentlichung und Fristset-
zungen erläutert.

Im Abschnitt zur Abschlussprüfung 
werden Passagen zur Erhaltung der 
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 
eingeführt. Diese sollen dafür sorgen, 
dass keine Interessenskonflikte für den 

Abschlussprüfer auftreten. Eine entspre-
chende Berichtspflicht für das Bestehen 
von Interessenskonflikten soll durch ein 
Aufsichtsgremium der Einrichtung ver-
einbart werden. Zusätzlich soll zwischen 
Einrichtung und Abschlussprüfer verein-

bart werden, dass Unrichtigkeiten mit 
der abgegebenen Erklärung zum Kodex 
veröffentlicht werden.

Transparenz und Aktualität

Genau wie die Einführung eines Ab-
satzes zur Chancengleichheit, ist die 
Transparenz in die neue Fassung des 
Diakonischen Corporate Governance 
Kodex eingeflossen. Dieser Teil regelt die 
Öffentlichkeitsarbeit der entsprechenden 
Einrichtungen und fordert zur Veröffent-
lichung von Berichten und Terminen auf.

Auch innerhalb der Aufgaben von 
Vorstand und Aufsichtsgremiums-Vor-
sitzenden sind Bestandteile hinzugefügt 
wurden, welche durch eine Informations-
weitergabe-Regelung die einrichtungsin-
terne Transparenz erhöhen sollen.

Um den künftigen Wandel der Ge-
sellschaft im Diakonischen Corporate 
Governance Kodex einfließen zu las-
sen, wurde in den Vorbemerkungen der 
2016er Fassung ein Überprüfungsturnus 
von maximal sechs Jahren fixiert.� n

Wesentliche Grundlagen zur Stärkung der 
diakonischen Einrichtungskultur sowie 
Standards und Empfehlungen für eine 
verantwortungsvolle Einrichtungsführung 
sind im Diakonie Corporate Governance 
Kodex enthalten. Der überarbeitete Kodex 

wurde 2016 von der Konferenz Diakonie 
und Entwicklung verabschiedet. Der Ko­
dex soll ein diakonisches Referenzwerk 
darstellen für Standards guter und ver­
antwortungsvoller Einrichtungsführung. 
Die Empfehlungen wenden sich an alle 
Einrichtungen der Diakonie, an die Lan­
des- und Fachverbände sowie den Bundes­
verband selbst. Seine Zielsetzung will die 
Stärkung der diakonischen Einrichtungs­
kultur verbinden mit dem Gedanken der 
Transparenz und der Förderung von Fach­
lichkeit und Wirtschaftlichkeit. Die neue 
13-seitige Fassung steht frei zugänglich im 
Internet zur Verfügung.

www.info.diakonie.de

Diakonie Corporate Governance Kodex im Wortlaut

»Spätestens in zehn Jahren soll 
es eine ›geschlechtergerechte‹ 
Zusammensetzung aller Gremien, 
Organe und Leitungsstellen geben«

»Das Aufsichtsgremium soll die 
Gesamtvergütung des Vorstandes 
festlegen und auf Angemessenheit prüfen«
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